Hausordnung

1. Die Mitglieder der Tanzschule verpflichten sich, behutsam, vorsichtig, rücksichtsvoll und höflich mit den anderen Kursteilnehmern umzugehen.
2. Jedes Mitglied hat sich so zu verhalten, dass andere Kursteilnehmer nicht gestört werden und ein ordnungsgemäßer Ablauf der Unterrichtsstunden gewährleistet ist. Es ist daher insbesondere nicht gestattet, sich unberechtigt während eines laufenden Kurses im Kursraum aufzuhalten. Zum Aufenthalt eines Mitglieds in der Tanzschule außerhalb des eigenen Kurses dienen ausschließlich die Vorräume. Sollten die Vorräume besetzt sein, ist es ausnahmsweise erlaubt den Saal zu betreten – hier wird um absolute Ruhe während des Unterrichts gebeten.

3. In den Sälen gilt strenges Rauchverbot. Es dürfen keine selbst mitgebrachten Getränke und Speisen verzehrt werden. Verstöße können mit Ausschuss aus den Tanzkursen und Hausverbot geahndet werden.

4. Tanzen ist Sport und setzt daher körperliche Fitness voraus. Das Mitglied ist daher verpflichtet, körperliche Einschränkungen und insbesondere akute Beeinträchtigungen (z.B. nach Unfällen, bei Behandlungen oder bei sonstigen Verletzungen oder Beschwerden) vor Kursbeginn dem Tanzlehrer mitzuteilen, sofern diese Auswirkungen auf die körperliche Belastbarkeit des Mitglieds oder die Ausführung von Tanzschritten und Tanzfiguren haben oder haben könnten.

5. Die WC-Anlagen sind sauber und ordentlich zu handhaben. Kleinkinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener die Toilettenräume aufsuchen. Alle Toiletten- und Pflegeartikel sind Eigentum der Tanzschule und dürfen jederzeit benutzt werden. Das Rauchen ist dort verboten.

6. Vor dem Betreten des Parketts bitten wir die Schuhe zu  wechseln.  Wertgegenstände bitte nicht in der Garderobe ablegen – hier besteht keine Haftung. 

7. Das Betreten der Privaträume ist nur den Eigentümern und dessen Personal erlaubt.  Gleiches gilt  für das Aufsuchen des Theken- und Arbeitsbereiches . Das Bedienen des Musikpultes ist nur qualifizierten Mitarbeitern gestattet. Der Aufenthalt dort ist nur für den Verantwortlichen bestimmt.

8. Die Tanzschule haftet für materielle Schäden lediglich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ebenso haftet die Tanzschule bei der Auswahl ihrer Tanzlehrer und sonstigen Erfüllungsgehilfen oder Personal nur für Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

9. Das Mitglied ist verpflichtet, Verletzungen oder erlittene Schäden unverzüglich beim Kursleiter anzumelden. Dieser hat hierüber ein Protokoll zu fertigen. Ersatzansprüche sind binnen einer Frist von 3 Monaten nach dem schädigenden Ereignis schriftlich bei der Tanzschule anzumelden, ansonsten sind sie verwirkt.

10. Fotografieren, Videoaufzeichnungen (auch mit Mobiltelefonen) bzw. Ton- oder Fernsehaufzeichnungen bei Veranstaltungen und während der Kurse in oder vor unserem Haus, sind nur mit Genehmigung der Tanzschulleitung gestattet. Die im Unterricht  erworbenen und erlernten tänzerischen Fähigkeiten, Schrittfolgen, Figuren, Choreographien, Formationen usw. sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Die mittelbare und unmittelbare Weitergabe an Dritte – insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder Training, entgeltlich oder unentgeltlich – ist untersagt. Ebenso dürfen Choreographien oder Formationen nur nach Zustimmung durch die Tanzschulleitung aufgeführt werden.

11. Mündliche Vereinbarungen erlangen nur Gültigkeit, wenn sie von der Tanzschule schriftlich bestätigt werden. Alle vertraglichen Vereinbarungen sind direkt mit der Leitung der Tanzschule Springer zu treffen. Weder die Tanzlehrer noch das sonstige Personal ist berechtigt, die Tanzschule in vertraglichen Angelegenheiten zu vertreten oder Zusagen zu machen.

12. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungspunkte gelten die übrigen Bestimmungen fort.

13. Beim Rauchen auf dem Freigelände ist darauf zu achten, dass Zigarettenreste in den dafür vorgesehenen Ascher entsorgt werden. 

14. Das Betreten der Grünflächen ist zu vermeiden.

15. Auf unserem Parkplatz gilt der §1 der StVO (1. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.  2. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.)
Langelsheim, im Mai 2010

Peter Springer

Inhaber Tanzschule Springer
